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3Jîit unferem ©otfchlage wirb freiließ bie weitere
©chroiengîeit betreffend bie zweite fpqpothef nicht behoben,
aber menigfienS würbe bie gefefjaffene ©nttaftung für bie

erfte fpqpoihef bie Unterbringung ber nachfolgenben
©riefe erleichtern. 3Bte biefen Sitein eine größere
Sicherheit unb bamit ein befferer .ftrebit befegafft werben
tonnte, ift ebenfalls eine noch ju löfenbe grage.

®er quantitatioen SBteberbelebung ber ©aufätigfeit
entfpriäjt nicht ihr wirtfchaftlicher ©rtrag.
Sßähtenb ber Arbeitslohn noch ca. 120—140 % unb
bie ©aumaterialien gegen 100 % über ben entfpredjenben
©orMegSanfähen flehen, finb bie ©aup reife höchftenS
80 % höher als 1914. 3Jiag auch einiges in ber AuS»

führung einfacher fein unb bie SRafdjine etwas menfdp
liehe Arbeitstraft oerbrängt haben, fo geigt biefe @egen=

überfteHung boäj ein zum Auffehen mahnenbeS ©ilb.
®a ber ArbeitSmartt oon bem ©rabe ber ©au»

tätigfeit abhängt, mieS berfetbe wäljrenb ber ©ericE)tS=

periobe etwelche Spannung auf. Unbeftiebigenb fte|en
bie ©erhältniffe in ©ejug auf bie ungelernten Arbeiter.
®ie Söhne oeränberten fidf im allgemeinen wenig, trot}
einer leisten Senbenj auf ©rhöhung ber bisherigen An»
fäfce. ®aS ©augewerbe hat noch immer Söhne, welche
bie Neuerung mehr wie ausgleichen, inbem bie effeftioe
©rhöhung ca. 25% über ben SeuerungSinbej fleht.
Unoerändert blieb in ber ©erichtSperiobe auch öie

Arbeitszeit, obwohl bie 50>@tunbenwodje in ben

©rojffiäbten für unfer ©ewerbe eine ungenügenb lange
©ommerSzeit bebeutet, ©in unerfreuliches Kapitel bilbet
baS ©ubmiffionSwefen. ®ie ?ßreisbrücferei hat
alle Drbnung aufgelöft unb ber fchlimmften ©pefulation
gerufen. 3Ber feine greife nach SRaffgabe ber ©or»
fdjriften unb ber ©elbftfoften auffteüt, wirb in ben feltenften
gälten auf ben 3ufc|lag rennen tonnen.

enlflfMi von Jfwtôgaragett Im $iäaif$®ets

aiôftiiqiiarlleretî.
(Sorrefponbenj.)

gut ©rganjung früherer 3RitteiIungen möge in biefern
©latte auch ein ©ntfeheib beê fRegternngSrates bon ©t,
©allen befannt gegeben werben:

©emäff ben ©orfchriften einer fiäbtifchen ©auorb»

nung finb gewerbliche Anlagen, beten ©etrieb burch
Sätm, ©auch, AuSbunfiung ober fonftwie bie Machbar»
fchaft beläftigen tonnte, in einerbeftimmten©aujonegäriz=
lief; Perboten unb in ben übrigen .gonen nur juläfftg, wenn
fie fo eingerichtet- werben, baff Uebelftänbe nic|t ein»

treten ober menigfienS auf ein SMinbefimafi befchränft
werben, ©ine Autofammelgarage, audh wenn fie lebtglich
ÜOHetbojen für ©riPatautoS enthalten unb wenn mit ihr
weber eine fReparaturroerfftätte, noch ein Sa^ameter»
betrieb Perbunben fein foö, ift zweifellos als gewerbliche
Anlage im ©inne ber erwähnten ©orfchrift zu betrauten;
ber.n es hanbelt [ich auch fyter um eine Anlage, in ober

mittelft ber ein ©ewerbe betrieben wirb, baS burch
Sarai, ©auch, AuSbunftung ober fonftwie bie Stach-

barfäjafi beläftigen tonnte. ®a8 äRinbeftmafj bon Uebel»

ftänben, baS nun in einer befiiraraten ©auzone zu
bulben ift, ift felbftberfiänblich berfchieben nach ber Sage
unb ©efdjaffenljeit be§ ©ritnbfiticfeS, auf bem ba§ @e=

werbe ausgeübt werben will, ferner nadj ber Umgebung
beS betreffenben ©tunbfiücfeS unb fobann auch nach
bem allgemeinen wirtfchaftlichen ©ebürftüS zur AuS»
übursg be» in grage ftehenbeu ©ewerbes. Sn biefern
©inne berbient nicht nur bie Madibarfchaft einer be»

ftimmien Siegenfchaft ben @^u| beg ©efefeS unb ber
©ehörbe, fonbern auch bie burdj bie ©rtimieUmig ber
Snbuftrie, be§ ©ewerbeS unb beS ©erfeht? notwenbig

gefieigerte wirtfchaftliche AuSnühung ber einzelnen
©runbftücte.

©eim Abwägen ber berfchiebenen Sntereffen ift ben

örtlichen ©erhältniffen meitgeljenb Meinung zu tragen.
@o tarnt eine Straffe, bezw. ein ©ebiet, in bem fich
ohnehin bie manigfaltigften ©emerbebetriebe befinden
(ßüferei, £afner» unb Schlofferwertftätten unb anbete
gewerbliche SSerfftätten), nicht als auSgefprocheneS ©John»
quartier, baS t}tnfic^ttic^ ber gulaffung bon geräufch»
Perurfachenben ©ewerben Anfpruch auf einen intenfiben
©(hufs erheben tönnte, betrachtet werben, 3n einem
folgen ©ebiet wirb man baher ben ©ewohnern, barunter
auch einer pribaten ÜMigionSgefetlfchaft, bie ihre gotteS»
bienfilichen |>anblungen in einem profanen §aufe bor»
nimmt, zumuten bürfen, einen geroiffen, burch
Werbebetrieb berurfachten Sarm in ben Sauf zu nehmen.

©ezüglich ber wirtfchaftlichen ©erhältniffe unb Mot»
wenbigteiten ift in ©etracht zu zi®d®u, ba| bie ©efieüung
bon Autofammelgaragen beim heutigen Automobilber*
tehr einem auSgefprochenen SebütfntS entfpricht. ®ie
ftarte Zunahme bon Automobilen bebingt auch &i® ®in»
richtung bon zmeämä|tgen Räumen für beren Unter»
bringung. Riebet ift eS wirtfchaftlicher, Sofale für etne
größere Anzahl bon gatfrzeugen zu fd^affen, als für
jeben SBagen einen befonberen 9îaum einzurichten. @o=

bann liegt eS in ber Àatur ber ©ache, baff folche ©am»
melgaragen im Innern ber ©tabt eingerichtet werben
muffen. ©S mürbe ben wirtfchaftlichen ©erhältniffen
bödtg wiberfprechen, wenn man folche ©aragen an bie
Peripherie ber ©tabt, abfeitS bon bewohnten ©ebieten,
bermeifen wollte.

Snbeffen hat ber Inhaber einer Autofammelgarage
bafür zu forgen, baß bie für bie Sßa<hbarf<haft läftigen
©inwirhtngen, gefcheljen biefe burch Särm, AuSbunfiun»
gen, burch ©erlehrëerfchmerniffe ober fonftwie, nach
ÜKöglichteit berminbert werben. Auch ift eS ©ache ber
loEalen Poltzeibehörbe, bem ©aragebefi^er burch ent»
fpcechenbe ©orfchriften biejenigen ©erpfïichtungen auf»
Zuerlegen, bie ein Uebermafs ber ©eläftigung äuSfchlie»
|en, h'®§u wirb inSbefonbere gehören, baß bie ©Sagen
auf ber Straffe nicht mährenb längerer ftehen
gelaffen unb bort inSbefonbere leine ^Manipulationen
borgenommen werben, bie Särm berurfachen (unnötige
gwrnfignale, Ausprobieren ber SMotoren unb bergl.)
ober ben ©ertetje mehr als nötig benachteiligen ober
gefähtben (Meintgen ober ^Reparieren ber ©Sagen, zu
rafcheS Ausfahren aus ber ©arage auf bie Strafe ufro.).

ftttrnestten feiler^aften Stimitü».
(Sorrefponbenj.)

®aS SRiffoerhältniS groif^ett 9!unbhoIzpreiS unb
©chnittwarenerlöS zwingt ben falMierenben Çolzhânbler
wie ben ©ägewertbefitser mehr wie früher, fdhon itn ©Balbe
baS no^ ftebenbe |>olj auf ©Bert» unb ©ebrau^Sfähig»
feit gu prüfen unb anjufpre^en. 3unädhfi muffen bie
geforberten A6meffungen ber au§ bem ©tamme h®tzu»
|ellenben ©auhölzer, bann aber auch ber fehlerfreie
äujfere beS einzelnen ©tammeS berüctfidhtigt wer»
ben. ®te innere ©ef^affenheit unb ïauglichteit beS
©aumeS wirb fowoht burch bie Axt beS ©obenS, auf
bem er gemachfen, als auch burch eine Anzahl oetfdjie»
bener ©ir.flüffe unb Umftänbe bebingt. Auf fanbtgem,
fieShaltigem, mit guter ©rbe oermifcf)tem ©tunbe' er»
wa^feneS ©aüholj ift fefter als fof^eS, baS auf fettem
©oben gewaefefen ift, ©ieinflöfte unb gelfen, bie mit
fruchtbarer ©rbe ausgefüllt finb, erzeugen im allgemeinen
baS befte ©auhalj. ®iefe Säume zei^nen fich utäft burch
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Mit unserem Vorschlage wird freilich die weitere

Schwierigkeit betreffend die zweite Hypothek nicht behoben,
aber wenigstens würde die geschaffene Entlastung für die

erste Hypothek die Unterbringung der nachfolgenden
Briefe erleichtern. Wie diesen Titeln eine größere
Sicherheit und damit ein besserer Kredit beschafft werden
könnte, ist ebenfalls eine noch zu lösende Frage.

Der quantitativen Wiederbelebung der Bautätigkeil
entspricht nicht ihr wirtschaftlicher Ertrag.
Während der Arbeitslohn noch ca. 120—140 °/o und
die Baumaterialien gegen 100 °/v über den entsprechenden
Vorkriegsansätzen stehen, sind die Baupreise höchstens
80 "/g höher als 1914. Mag auch einiges in der Aus-
führung einfacher sein und die Maschine etwas mensch-

liche Arbeitskraft verdrängt haben, so zeigt diese Gegen-
Überstellung doch ein zum Aussehen mahnendes Bild.

Da der Arbeitsmarkt von dem Grade der Bau-
tätigkeit abhängt, wies derselbe während der Berichts-
periods etwelche Spannung auf. Unbefriedigend stehen
die Verhältnisse in Bezug auf die ungelernten Arbeiter.
Die Löhne veränderten sich im allgemeinen wenig, trotz
einer leichten Tendenz auf Erhöhung der bisherigen An-
sätze. Das Baugewerbe hat noch immer Löhne, welche
die Teuerung mehr wie ausgleichen, indem die effektive
Erhöhung ca. 25 °/o über den Teuerungsindex steht.
Unverändert blieb in der Berichtsperiode auch die

Arbeitszeit, obwohl die 50-Stundenwoche in den
Großstädten für unser Gewerbe eine ungenügend lange
Sommerszeit bedeutet. Ein unerfreuliches Kapitel bildet
das Submissionswesen. Die Preisdrückerei hat
alle Ordnung aufgelöst und der schlimmsten Spekulation
gerufen. Wer seine Preise nach Maßgabe der Vor-
schriften und der Selbstkosten aufstellt, wird in den seltensten

Fällen auf den Zuschlag rechnen können.

SîtMMg VW HMGMAgêN W §MMÄW
WàqmMêsêK.

(Korrespondenz.)

Zur Ergänzung früherer Mitteilungen möge in diesem
Blatte auch ein Entscheid des Regierungsrates von St.
Gallen bekannt gegeben werden:

Gemäß den Vorschriften einer städtischen Bauord-
nung sind gewerbliche Anlagen, deren Betrieb durch
Lärm, Rauch, Ausdunstung oder sonstwie die Nachbar-
schaft belästigen könnte, in einer bestimmten Bauzone gänz-
lich verboten und in den übrigen Zonen nur zulässig, wenn
sie so eingerichtet werden, daß Uebelstände nicht ein-
treten oder wenigstens auf ein Mindestmaß beschränkt
werden. Eine Autosammelgarage, auch wenn sie lediglich
Mietboxen für Privatautos enthalten und wenn mit ihr
weder eine Reparaturwerkstätte, noch ein Taxameter-
betrieb verbunden sein soll, ist zweifellos als gewerbliche
Anlage im Sinne der erwähnten Vorschrift zu betrachten;
denn es handelt sich auch hier um eine Anlage, in oder
mittelst der ein Gewerbe betrieben wird, das durch
Lärm, Rauch, Ausdunstung oder sonstwie die Nach
barschast belästigen könnte. Das Mindestmaß von Uebel-
ständen, das nun in einer bestimmten Bauzone zu
dulden ist, ist selbstverständlich verschieden nach der Lage
und Beschaffenheit des Grundstückes, auf dem das Ge-
nu rbe ausgeübt werden will, ferner nach der Umgebung
des betreffenden Grundstückes und sodann auch nach
dem allgemeinen wirtschaftlichen Bedürfnis zur Aus-
Übung des in Frage stehenden Gewerbes. In diesem
Sinne verdient nicht nur die Nachbarschaft einer bs-
stimmten Liegenschaft den Schutz des Gesetzes und der
Behörde, sondern auch die durch die Entwicklung der
Industrie, des Gewerbes und des Verkehrs notwendig

gesteigerte wirtschaftliche Ausnützung der einzelnen
Grundstücke.

Beim Abwägen der verschiedenen Interessen ist den

örtlichen Verhältnissen weitgehend Rechnung zu tragen.
So kann eine Straße, bezw. ein Gebiet, in dem sich

ohnehin die mänigfaltigsten Gewerbebetriebe befinden
(Käserei, Hafner- und Schlosserwerkstätten und andere
gewerbliche Werkstätten), nicht als ausgesprochenes Wohn-
quartier, das hinsichtlich der Zulassung von geräusch-
verursachenden Gewerben Anspruch auf einen intensiven
Schutz erheben könnte, betrachtet werden. In einem
solchen Gebiet wird man daher den Bewohnern, darunter
auch einer privaten Religionsgesellschaft, die ihre gottes-
dienstlichen Handlungen in einem profanen Hause vor-
nimmt, zumuten dürfen, einen gewissen, durch Ge-
Werbebetrieb verursachten Lärm in den Kauf zu nehmen.

Bezüglich der wirtschaftlichen Verhältnisse und Not-
wendigkeiten ist in Betracht zu ziehen, daß die Bestellung
von Autosammelgarage« beim heutigen Automobilver-
kehr einem ausgesprochenen Bedürfnis entspricht. Die
starke Zunahme von Automobilen bedingt auch die Ein-
richtung von zweckmäßigen Räumen für deren Unter-
bringung. Hiebei ist es wirtschaftlicher, Lokale für eine
größere Anzahl von Fahrzeugen zu schaffen, als für
jeden Wagen einen besonderen Raum einzurichten. So-
dann liegt es in der Natur der Sache, daß solche Sam-
melgaragen im Innern der Stadt eingerichtet werden
müssen. Es würde den wirtschaftlichen Verhältnissen
völlig widersprechen, wenn man solche Garagen an die
Peripherie der Stadt, abseits von bewohnten Gebieten,
verweisen wollte.

Indessen hat der Inhaber einer Autosammelgarage
dafür zu sorgen, daß die für die Nachbarschaft lästigen
Einwirkungen, geschehen diese durch Lärm, Ausdunstun-
gen, durch Verkehrserschwernisse oder sonstwie, nach
Möglichkeit vermindert werden. Auch ist es Sache der
lokalen Polizeibehörde, dem Garagebesitzer durch ent-
sprechende Vorschriften diejenigen Verpflichtungen auf-
zuerlegen, die ein Uebermaß der Belästigung ausschlie-
ßen, hiezu wird insbesondere gehören, daß die Wagen
auf der Straße nicht während längerer Zeit stehen
gelassen und dort insbesondere keine Manipulationen
vorgenommen werden, die Lärm verursachen (unnötige
Hornsignale, Ausprobieren der Motoren und dergl.)
oder den Verkehr mehr als nötig benachteiligen oder
gefährden (Reinigen oder Reparieren der Wagen, zu
rasches Ausfahren aus der Garage auf die Straße usw.).

KemMen WerWe« A««h»lzes.
(Korrespondenz.)

Das Mißverhältnis zwischen Randholzpreis und
Schnittwarenerlös zwingt den kalkulierenden Holzhändler
wie den Sägewerkbesitzer mehr wie früher, schon im Walde
das noch stehende Holz auf Wert- und Gebrauchsfähig-
keit zu prüfen und anzusprechen. Zunächst müssen die
geforderten Abmessungen der aus dem Stamme herzu-
stellenden Bauhölzer, dann aber auch der fehlerfreie
äußere Wuchs des einzelnen Stammes berücksichtigt wer-
den. Die innere Beschaffenheit und Tauglichkeit des
Baumes wird sowohl durch die Art des Bodens, auf
dem er gewachsen, als auch durch àe Anzahl verschie-
dener Einflüsse und Umstände bedingt. Auf sandigem,
kieshaltigem, mit guter Erde vermischtem Grunde er-
wachsenes Bauholz ist fester als solches, das auf fettem
Boden gewachsen ist. Stewklüste und Felsen, die mit
fruchtbarer Erde ausgefüllt sind, erzeugen im allgemeinen
das beste Bauholz. Diese Bäume zeichnen sich meist durch
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